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1 Aufgabenstellung 
Im Zuge der Änderung des Bebauungsplans „Bannmüller“ in Marbach am Neckar wurde im März 2020 
zur Ermittlung artenschutzrechtlicher Belange eine Übersichtsbegehung Artenschutz und Habitatpotenzial-
analyse durchgeführt (WERKGRUPPE GRUEN, 2020A).  

Aufgrund der Ergebnisse der Übersichtsbegehung i.V.m. der Habitatpotenzialanalyse waren weiter-
gehende Erfassungen ausgewählter Tierarten (Brutvogel- und Fledermausarten, Reptilien, Haselmaus und 
holzbewohnende Käferarten) erforderlich (WERKGRUPPE GRUEN, 2021). 

Ergänzend wurde im Jahr 2021 eine Erfassung ausgewählter Falterarten (vorliegender Bericht) sowie eine 
Erfassung und Bewertung des Grünlands im Untersuchungsgebiet durchgeführt (WERKGRUPPE GRUEN, 
2022) 

Zur Lage des Untersuchungsgebietes siehe Abb. 1. 

 

 

2 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 
Das Untersuchungsgebiet liegt am nordwestlichen Stadtrand von Marbach am Neckar und umfasst ca. 6 ha. 
Nördlich liegen Streuobstwiesen, östlich der Friedhof, die südliche Begrenzung bildet die S-Bahnanlagen. 
Westlich liegen die Weinberge oberhalb des Neckars.  

Im Untersuchungsgebiet selbst liegen keine nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG B.-W. geschützten 
Biotope, Naturdenkmäler, Schutzgebiete und denkmalgeschützte Gebäude. Westlich grenzt das Biotop 
Nr. 170211181345 „Trockenmauern Mäurich und Bachmühle“, nordöstlich das Biotop-Nr. 170211181341 
„Feldhecke mit Trockenmauer Am neuen Weg“ an. Südlich liegt das Biotop-Nr. 170211181348 „Trocken-
mauern nördlich der Bottwartalstraße (L 1124)“, südwestlich das ND-Nr. 81180490019 „Gehölzbestand 
Bannmüller“. Die nördliche, westliche und teilweise südliche Begrenzung bildet das Landschaftsschutz-
gebiet (LSG) Nr. 1.18.092 „Murraue unterhalb Steinheim“. 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich Kernfläche, Kernräume und Suchräume des Biotopverbunds 
trockener Standorte sowie Kernflächen und Kernräume des Biotopverbunds mittlerer Standorte (LUBW 
2022). 

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebiets ist in der Karte 1 im Anhang dargestellt. 

 

 
Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebietes (LUBW, 2020) 
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Abb. 2: Blütenreiche Wiese westlich des Krankenhausneubaus  
 

 

 
Abb. 3: Streuobstwiese im westlichen Untersuchungsgebiet 
 

 

 
Abb. 4: Parkplatz mit blütenreichen Säumen und Böschungen 
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3 Methodik 
Zur Erfassung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Phengaris nausithous) und des Großen 
Feuerfalters (Lycaena dispar) wurden vier Begehungen von Juni bis September 2021 durchgeführt. Dabei 
erfolgte eine Nachsuche nach Imagines sowie der Hauptfutterpflanzen der Arten Großer Wiesenknopf 
(Sanguisorba officinalis) und Ampfer-Arten (Rumexarten). Zur Methodik siehe FARTMANN ET AL. 2001. Die 
Begehungen fanden bei optimalen Witterungsbedingungen statt. Die Begehungsdaten sind der nach-
folgenden Tabelle zu entnehmen. 

Bei den Begehungen wurden alle Tagfalterarten und Widderchen erfasst.  

 

Tab. 1: Tagfalter Methodik 

Datum Kartiermethodik, Witterungsbedingungen 

28.05.2021 Sichtnachweise, nachmittags, sonnig, teils bewölkt, 17 °C, Wind 0 – 5 km/h 

22.07.2021 Sichtnachweise, vormittags, sonnig, 25 °C, kein Wind 

20.08.2021 Sichtnachweise, nachmittags, leicht bewölkt, meist sonnig, 22 °C, Wind 5 km/h 

13.09.2021 Sichtnachweise, nachmittags, leicht bewölkt, meist sonnig, 24 °C, Wind 5 km/h 
 

 

4 Ergebnisse 
Die Erfassungsbedingungen für Tagfalterarten waren aufgrund der schwierigen Witterungsbedingungen 
2021 teilweise eingeschränkt. Bei einigen frühfliegenden Arten wie z.B. dem Aurorafalter (Anthocharis 
cardamines), dessen Nahrungspflanze das Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis) ist, führte dies 
zu im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringeren Nachweisen. Gebietsweise blieb die Art vollständig 
aus. Auch im weiteren Verlauf des Jahres waren selbst bei allgemein häufigen Arten sowohl Artenanzahl 
als auch Individuenzahl deutlich geringer im Vergleich zum langjährigen Mittel. Bei Arten mit mehreren 
Generationen und Flugzeiten im Jahr wurde der Ausfall von einer oder zwei Flugzeiten festgestellt oder 
fielen durch sehr späte Flugzeiten auf. 

Im Rahmen der faunistischen Erfassungen im Jahr 2020 (WERKGRUPPE GRUEN, 2021) wurden bereits 
Zufallsbeobachtungen von Tagfaltern und Widderchen mit aufgenommen (siehe Tab. 2, 4. Spalte). Einige 
der Arten konnten auch 2021 wieder festgestellt werden. Fehlende Nachweise z.B. des Aurora-Falters 
und des Beilfleck-Widderchens im Untersuchungsjahr 2021 sind auf die Erfassungstermine außerhalb der 
Flugzeit dieser Arten zurückzuführen. 

Insgesamt wurden 24 Arten nachgewiesen, damit ist das Untersuchungsgebiet als mäßig artenreich ein-
zustufen. Neben allgemein häufigen Arten konnten mit dem Kleinen Feuerfalter, dem Rotklee-Bläuling 
dem Kurzschwänzigen Bläuling, dem Mauerfuchs und dem Weißklee-Gelbling fünf Arten der landesweiten 
Roten Liste (RL-V, „Vorwarnliste“) festgestellt werden. 

Die Schwerpunktvorkommen liegen in den blütenreichen, teils mageren Wiesen- und Grünflächen im 
Untersuchungsgebiet sowie in einer Streuobstwiese im westlichen Untersuchungsgebiet. Ein großer 
Anteil der Wiesen- und Grünflächen sowie Saumstreifen und Böschungen blieb während des gesamten 
Untersuchungszeitraums ungemäht. Dadurch waren ständig Nahrungs-, Eiablage- und Raupennahrungs-
pflanzen für Tagfalterarten vorhanden. 

Es liegen keine Nachweise des Großen Feuerfalters aus dem Untersuchungsgebiet vor. Geeignete 
Futterpflanzen (hier Rumex obtusifolius) sind im Untersuchungsgebiet überwiegend nur sehr vereinzelt 
und kleinwüchsig vorhanden. Nachweise des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Phengaris 
nausithous) aus dem Untersuchungsgebiet liegen ebenfalls nicht vor. Der Große Wiesenknopf (Sanguisorba 
officinalis) ist im Untersuchungsgebiet nur mit wenig Pflanzen vorhanden. 
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Tab. 2: Nachgewiesene Tagfalter- und Widderchenarten im Untersuchungsgebiet 
BW: Baden-Württemberg; D: Deutschland; BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz; §: besonders 
geschützte Art; §§: streng geschützte Art; FFH: Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; V: Art der Vorwarnliste.  

Nr. Artname (deutsch) Art 
Nach-
weis 
2020 

Nach-
weis 
2021 

RL 
BW RL D 

geschützt 
nach 

BNatSchG

FFH-
Anhang

1. Admiral Vanessa atalante - * - - - - 
2. Aurorafalter Anthocharis cardamines * - - - - - 
3. Beilfleck-Widderchen Zygaena loti * - - V § - 

4. Braunkolbiger  
Braun-Dickkopffalter Thymelicus sylvestris - * - - - - 

5. Faulbaum-Bläuling Celastrina argiolus - * - - - - 
6. Großer Kohlweißling Pieris brassicae - * - - - - 
7. Großes Ochsenauge Maniola jurtina * * - - - - 
8. Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus  * * - - § - 
9. Kaisermantel Argynnis paphia - * - - § - 
10. Kleiner Feuerfalter Lycaena phlaeas - * V - § - 
11. Kleiner Kohlweißling Pieris rapae * * - - - - 
12. Kleines Wiesenvögelchen Coenonympha pamphilus * * - - § - 
13. Kurzschwänziger Bläuling Everes argiades - * V V § - 
14. Mauerfuchs Lasiommata megera * * V - - - 
15. Nierenfleck-Zipfelfalter Thecla betulae - * - - - - 
16. Rostfarbiger Dickkopffalter Ochlodes sylvanus - * - - - - 
17. Rotklee-Bläuling Cyaniris semiargus - * V - § - 
18. Schachbrett Melanargia galathea * * - - - - 
19. Schwalbenschwanz Papilio machaon * - - - § - 
20. Sechsfleck-Widderchen Zygaena filipendula - * - - § - 
21. Tagpfauenauge Inachis io - * - - - - 
22. Waldbrettspiel Pararge aegeria - * - - - - 
23. Weißklee-Gelbling Colias hyale - * V - § - 
24. Zitronenfalter Gonepteryx rhamni - * - - - - 

 
 

  
Abb. 5: Beilfleckwidderchen Abb. 6: Kleiner Feuerfalter 
 (Aufnahme 2020) 
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Abb. 7: Kurzschwänziger Bläuling Abb. 8: Mauerfuchs 
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